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Bauleitplanung der Stadt Seesen; 

1. Änderung des Bebauungsplanes MÜ 04 „Im Weidenkamp II" im Stadtteil Münchehof 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

   

aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 

Im Untergrund des Planungsgebietes (B-Plan ME 03 „Am Hebersfeld“ im Ortsteil Mechts-
hausen der Stadt Seesen) stehen wasserlösliche Gesteine in einer Tiefe an, in der mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit Auslaugung stattfindet. Damit sind die geologischen Voraussetzun-
gen für das Auftreten von Erdfällen gegeben. 

Da im Planungsbereich und in der näheren Umgebung bis 100 m Entfernung jedoch bisher 
keine Erdfälle bekannt sind, besteht nur ein relativ geringes Risiko (Erdfallgefährdungskate-
gorie 3 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallge-
fährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Bei Bauvorhaben im Planungs-
bereich (auch den Bereich der Planänderung betreffend) sind bezüglich der Erdfallgefähr-
dung entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen einzuplanen. 

Bei Bauvorhaben sind Gebäudekonstruktionen so zu bemessen und auszuführen, dass beim 
Eintreten eines Erdfalles nicht das gesamte Bauwerk oder wesentliche Teile davon einstür-
zen und dadurch Menschenleben gefährden können. Es ist nicht Ziel der Sicherungsmaß-
nahmen, Schäden am Bauwerk zu verhindern. Für vereinfachte konstruktive Bemessungen 
auf Grundlage der Erdfallgefährdungskategorie kann die als Anlage beigefügte Tabelle ver-
wendet werden. 

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-
12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen 
zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver des LBEG (www.lbeg.niedersachsen.de) 
entnommen werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bearbeitet von Katrin May 

 
 

 

 
 

 
 
Stadt Seesen 
Marktstraße  1 
 
38723  Seesen 
 

file://///nibis1/projekte/landesplanung/2017/L68505-03_01-2017-1206/www.lbeg.niedersachsen.de


- 2 - 

Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes. 
 

Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnah-
me auf unsere Belange nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
(K. May) 


